Die Personalversammlung der Lehrerinnen und Lehrer an der Gutenbergschule Darmstadt

Wir brauchen zur Sicherung der Unterrichtsversorgung kein Gesetz, wir brauchen Lehrkräfte!

Die Personalversammlung der Lehrerinnen und Lehrer an der Gutenbergschule Darmstadt hat sich am 22.5. mit dem vorliegenden Gesetzentwurf  „zur Sicherung der Unterrichtsversorgung“ beschäftigt und erklärt:

Der Gesetzentwurf schafft für den Einsatz von Hilfslehrpersonen bei kurzfristigem Vertretungsbedarf in Schulen ein verkürztes Sonder-Mitbestimmungsverfahren. Er beschneidet damit die Rechte der örtlichen Personalräte, die ohnehin durch die jüngeren Änderungen des HPVG bereits auf ein Minimum zusammengeschrumpft waren. Weil diese Beschneidung der Personalratsrechte offenbar nicht der gesamten Landesverwaltung zugemutet werden kann, erfolgt keine Änderung des Personalvertretungsgesetzes, sondern es wird eine Lex Schule geschaffen, indem das Hessische Schulgesetz verändert wird. Damit werden Lehrkräfte zu Sonder-Beschäftigten im Landesdienst, denen die üblichen demokratischen Beteiligungsrechte vorenthalten werden sollen.

Ob man mit der Änderung des Schulgesetzes geltende Rechte aus dem Personalvertretungsgesetz aushebeln kann, bezweifeln wir stark. Eine gerichtliche Überprüfung wird dies erweisen.

Die hessische CDU, die den Gesetzentwurf einbrachte, offenbart hiermit nicht nur ein merkwürdiges Rechts- sondern auch ein bedenkliches Demokratieverständnis. Während vor wenigen Wochen den Lehrkräften und ihren Interessenverbänden noch die Absicht unterstellt wurde, geltendes Recht missbrauchen (wie geht das?) zu wollen, wird nun das geltende, bewährte Recht so abgeändert, dass es mit politischen Plänen der Regierung harmoniert. 

Die Personalversammlung sieht hierin das Eingeständnis der Unfähigkeit, politische Vorhaben so mit den Betroffenen abzustimmen, dass diese sie auch umsetzen können und wollen. Statt partnerschaftlichem Miteinander, von dem im Personalentwicklungskonzept des Landes weitschweifig die Rede ist, wird von oben mit Brachialgewalt in die Schulen hineinregiert. 

Euphemistisch wird dieser Versuch „Sicherung der Unterrichtsversorgung“ genannt, obwohl es sich doch um einen Demokratieabbau und eine Ungleichbehandlung der Rechte von Landesbediensteten handelt. Zur Sicherung der Unterrichtsversorgung benötigen die Schulen aber kein neues Schulgesetz, sondern Personal in ausreichender Menge und mit guter Qualifikation. Dies bedeutet, dass 7 – 10 % mehr Lehrkräfte zugewiesen werden müssen, als zur Abdeckung der Stundentafel erforderlich wären. Dann wäre die Erarbeitung seriöser Vertretungskonzepte für garantierten Unterricht möglich.

Als besonders zynisch angesichts der Einschränkung der Personalratsrechte empfindet die Personalversammlung die Formulierung in Absatz 1 des Gesetzes, die Schulen träfen „in eigener Zuständigkeit Maßnahmen zur Gewährleistung einer vollständigen Unterrichtsversorgung“. Solche Maßnahmen zu treffen und dafür ausreichend Personal zur Verfügung zu stellen ist und bleibt Aufgabe der Landesregierung (Artikel 56 (1) der Hessischen Verfassung). Der Öffentlichkeit vorzugaukeln, Unterricht garantiert durchführen zu können, wenn dies nur in die Verantwortung der einzelnen Schule gelegt werde, ist angesichts der zur Verfügung gestellten Ressourcen eine glatte Lüge, aber auch eine völlige Überforderung der Schulen. 

Erstmalig enthält der Gesetzentwurf auch die Öffnung des Marktes für Anbieter von Personaldienstleistungen. Die Personalversammlung lehnt die damit verbundene Umleitung von öffentlichen Mitteln in die Kassen privater Unternehmen und Konzerne ab.

Garantierter, qualitätsvoller Unterricht kann nur mit gut ausgebildeten, dauerhaft beschäftigten Lehrkräften stattfinden. 
